
Verfahren  
 

Gestaltungsplan 
 

Gesuchsteller/-in Gemeinderat Baudirektion kantonale Amtsstellen 

 reicht Projektskizze ein           

    Koordination zwischen Gemeinde und Kanton 
bei Sondernutzungen (Bonus, zusätzliches Geschoss) etc. 

 
 
 
 

evtl. Vernehmlassung  

 
            

    Vorentscheid        

            

 erarbeitet Gestaltungsplan   Antrag um Vorprüfung   Vorprüfung  
 
 
 

Vernehmlassung  

            

 evtl. Überarbeitung   erhält Vorprüfungsbericht        

            

    Ausschreibung 30 Tage  
Mitteilung an Grundeigentümer 

und Anstösser 

       

      ()         

 Entscheid wird  
Gesuchsteller und Einsprecher 

eröffnet 

  Gestaltungsplanentscheid 
Behandlung und Entscheid 

über Einsprachen 

 

 

      

       Genehmigung  
 
 
 

Vernehmlassung  

 evtl. Beschwerde durch 
Gesuchsteller oder Einsprecher 

      koordiniert mit evt. Beschwerde-
entscheid (gleichzeitig) 

    

             

 Gesuchsteller und Beschwerde-
führer erhalten Entscheide 

  erhält Entscheide        

            

    nach Rechtskraft Anmerkung im 
Grundbuch 

     Stand 12/2013  


